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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 25.10.1978

Norm

ABGB §531

AußStrG §72 Abs2

ZPO §1 Ag

ZPO §6

Rechtssatz

Das Fehlen der abhandlungsbehördlichen Genehmigung stellt einen in jeder Lage des Verfahrens von Amtswegen zu

berücksichtigenden Mangel dar, der durch Beibringung der bisher fehlenden abhandlungsbehördlichen Ermächtigung

zur Prozeßführung unter gleichzeitiger Genehmigung derselben beseitigt werden könnte.
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